
Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 
  Auszug 

 

 

§ 1  Urlaubsanspruch 
Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. 
 

§ 3  Dauer des Urlaubs 
(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage. 
(2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. 
 

§ 5  Teilurlaub 
(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens des 
Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer  
a) für Zeiten eines Kalenderjahres, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in 

diesem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt; 
b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet; 
c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahres aus dem 

Arbeitsverhältnis ausscheidet. 
(2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle 
Urlaubstage aufzurunden. 
(3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Urlaub über den ihm 
zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte Urlaubsentgelt nicht 
zurückgefordert werden.    
 

§ 11  Urlaubsentgelt 
(1) Das Urlaubsentgelt bemißt sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das der 
Arbeitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor dem Beginn des Urlaubs erhalten hat, mit 
Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsverdienstes. Bei 
Verdiensterhöhungen nicht nur vorübergehender Natur, die während des 
Berechnungszeitraums oder des Urlaubs eintreten, ist von dem erhöhten Verdienst 
auszugehen. Verdienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, 
Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für die 
Berechnung des Urlaubsentgelts außer Betracht. Zum Arbeitsentgelt gehörende 
Sachbezüge, die während des Urlaubs nicht weitergewährt werden, sind für die Dauer des 
Urlaubs angemessen in bar abzugelten. 
(2) Das Urlaubsentgelt ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahlen. 
    


